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Hygiene im „Arnolds“

Der Mensabetrieb im Arnolds ist wieder möglich, wenn die aktuell gültigen Vorgaben gemäß
Infektionsschutz eingehalten werden. U.a. sollte eine Durchmischung von Schülergruppen verhindert
werden. Die einzelnen Maßnahmen erfolgen durch den Schulträger jeweils in Rücksprache mit der
Schulleitung und dem örtlichen Gesundheitsamt. Das Hygienekonzept wird Eltern, Schülerinnen und
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorgelegt.  Nähere
Angaben finden sich in den erstellten „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO
Hygieneempfehlungen für die Verpflegung in Schulmensen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.

Rahmenhygieneplan Mensa

Ab dem 24. August 2020 besteht die Möglichkeit ein Mittagessens in der Schulmensa Arnolds
einzunehmen. Da das Coronavirus nach wie vor existent ist, gilt es, durch geeignete
Hygienemaßnahmen die Infektionsgefahr während des Aufenthaltes in der Mensa zu minimieren.
Denn beim Betreten der Mensa, dem Essen in der Mensa und dem Verlassen der Mensa begegnen sich
viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, weshalb für das Verhalten aller
Personen in der Mensa besondere Maßnahmen und Regeln zur Vermeidung von Infektionsgefahren
gelten müssen. Nachfolgend sind solche Maßnahmen und Regeln aufgeführt, die als Orientierung für
die Hygiene in der Mensa dienen. Das Hygienekonzept des Caterers ergänzt das schulische
Hygienekonzept für den Mensabetrieb.
Das im Folgenden vorgestellte Hygienekonzept ist mit dem Caterer, den Elternvertretern sowie dem
Mensarat erörtert und abgestimmt worden.
Anschließend ist es allen Schülerinnen und Schülern, deren Eltern, den Lehrkräften und sonstigen
Mitarbeitenden der Schule wie auch dem Caterer zur Kenntnis gebracht worden mit der dringenden
Bitte um Beachtung.

Hygieneplan Arnolds:

Maßnahmen und Regeln Umsetzung
1. Vorbereitung
Abstand halten (1,5 –2m) und
Abstände markieren. Wo nicht
gewährleistet ist, dass der Abstand
eingehalten werden kann, ist
grundsätzlich eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen.

Hierzu wird/werden
 Wartebereiche definiert
 die Höchstzahl der Essensteilnehmer festgelegt
 die Mensa nur von SuS genutzt, die Essen bestellt haben,

oder am Kiosk etwas kaufen
 die Essenszeiten entzerrt (4 Essenszeiten)

2. 12:25 – 12:45
3. 12:50 – 13:10
4. 13:15 – 13:35
5. 13:40 – 13:55

- das Essen klassenweise ausgegeben
- Essensbereiche für Klassengruppen definiert
- sichergestellt, dass Laufwege breit genug sind
- sichergestellt, dass Einengungen z.B. durch abgestellte

Gegenstände vermieden werden



2. Händehygiene vor dem Essen - 2 Desinfektionsspender in die Mensa bereitgestellt
- darauf geachtet, dass vor dem Essen die Hände

desinfiziert werden
3. Zugang zur Mensa - der Zugang zur Mensa nur mit einer Mund-Nasen-

Bedeckung erlaubt, die erst am bereitgestellten
Platz abgenommen werden darf

4. Umgang mit sauberem Besteck
regeln

- das Besteck vorher von den Mitarbeitenden im
Ausgabebereich „portioniert“ und in Servietten
eingerollt und einzeln ausgelegt

5. Verwendung von Trinkgefäßen
regeln

- an den Wasserspendern im Arnolds nur solche
Trinkgefäße zugelassen, die eine große Öffnung
haben und so klein sind, dass sie die Wasserdüse
oben nicht berühren

6. Essensausgabe - keine Selbstbedienung  zugelassen (Ausgabe von
Obst als Nachspeise, Salattheke)

- die Zahlungsabwicklung beim Mittagessen nur über
Abbuchung zugelassen

- bei Bargeldzahlung am Kiosk eine Ablage für Geld
oder Wechselgeld bereitgehalten

7. Umgang mit gemeinsam zu nut-
zenden Gegenständen (Vorlege-
besteck, Zucker-, Salz-, Pfeffer-
streuer, etc.) regeln

- Kein eigenhändiges Schöpfen; auf Gewürze u.Ä. am
Tisch wird verzichtet

8. Abräumen
Abstand halten und Reinigung der
Essensplätze regeln

- darauf geachtet, dass Essensteilnehmer so lange am
Platz sitzen bleiben, bis ein Abräumen des eigenen
Geschirrs möglich ist und mit nötigem Abstand der
Raum verlassen werden kann

9. Verlassen der Mensa - darauf geachtet, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung
getragen wird

- darauf geachtet, dass Tür/en zur Mensa offen
bleiben

10. Lüften - während des gesamten Mensabetriebs auf eine
ausreichende Lüftung geachtet

Ergänzende Maßnahmen Umsetzung
Einhaltung der Vorschriften - Bei Missachtung der Vorgaben sind die Betreffenden

auf ihr Fehlverhalten, mit der Bitte und
Aufforderung um Einhaltung, hinzuweisen.

Schutz der Essensausgabe - Zum Schutz der Essensteilnehmer und
Mitarbeiter/Innen wird ein zusätzlicher Nies- und
Spuckschutz entlang der gesamten Ausgabe
installiert

Flächendesinfektion - Im Anschluss an den Mensabetrieb werden die
Flächen regel- und planmäßig gereinigt und
desinfiziert

Personenbezogene Maßnahmen - Alle im Mensabetrieb eingesetzten Personen
werden vor ihrem Einsatz über die hier dargestellten
Maßnahmen belehrt und zu deren Einhaltung
angehalten.

- Die Arbeitskleidung des Mensapersonals ist
regelmäßig zu reinigen.



Das Hygienekonzept ist unter Beachtung der Hygieneempfehlungen für die Verpflegung in
Schulmensen des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales und des Ministeriums für
Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen erstellt worden.
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- Geschirr und Gläser müssen mit heißem Wasser und
Spülmittel gereinigt werden.


